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nisse gewonnen. Wie Sprandel in der Einleitung ausführt, müßte die Verwirklichung
dieser Ideen „im Verhalten selbst” noch gesondert überprüft werden. Die sehr an-

regende Untersuchung sollte auch für kleinere Städte, soweit die Quellen dies zu-

lassen, Untersuchungen unter der gleichenFragestellung anregen. Wu

Herbert Jäger: Reichsstadt und Schwäbischer Kreis. Korporative Städtepolitik im 16.
Jahrhundert unter der Führung von Ulm und Augsburg. (Göppinger akad. Beiträge
Nr. 95.) 1975. 328 S. DM 45,-.
Jäger faßt ein Thema an, das in der Forschung bisher sehr vernachlässigt wurde:

das Wirken der Reichsstädte (bis ca. 1600) im Schwäbischen Kreis, den er sinnvoll

mit der Europäischen Gemeinschaft vergleicht („föderalistisch-genossenschaftliches
Handeln”). Der Verfasser weist nach, daß die Städte besonders durch ihre gute Kenntnis

des Wirtschaftslebens wesentlich zu den Aktivitäten des Kreises beitrugen. Auch

finanziell waren sie die Stützen des Kreises. Die Protagonisten der reichsstädtischen

Kreisarbeit waren Augsburg und Ulm. Wenn die politischen Ziele der Städte nicht

so realisiert werden konnten, wie diese sich das vorgestellt hatten, so lag das einer-

seits an der Schwerfälligkeit des Kreis-Apparates, andererseits an der Unfähigkeit
(vielleicht auch Unmöglichkeit) einer koordinierten Meinungsbildung - die Interessen

der 101 Mitgliedsstände (darunter anfangs 33 Städte) waren zu verschieden, die Egoismen
zu groß. So blieb es - diesen Eindruck vermittelt jedenfalls die Studie - bei un-

zähligen Anregungen, die selten bis zu einer konsequenten Lösung verfolgt wurden.

Auch zeigte es sich, daß formale Fragen und Verfahrensfragen einen überaus großen
Teil der Tagesarbeit des Kreises ausmachten. Immerhin gab die Kreisverfassung den

Städten die Chance, auf eine korporative Geschlossenheit und eine gemeinschaftliche
Politik hinzuarbeiten. Zudem eröffnete der Kreis den Ständen die institutionalisierte

Möglichkeit, sich mit der Reichspolitik zu befassen und auf sie einzuwirken (Kreis-
verhandlungen vor oder nach Reichstagen). Sehr wesentlich war die Tätigkeit des
Kreises, wenn er als Schlichter zwischen den Ständen und nach außen auftrat, Maß-

nahmen zur inneren Sicherheit und Ordnung ergriff und Mißstände in Wirtschafts-
fragen zu bereinigen suchte (so nahmen Verhandlungen zur Münzregelung den brei-

testen Raum ein) - all dies unter besonders aktiver Mitarbeit der Städte. In vielem
blieb man allerdings bei Einzelfallregelungenstecken.

Zum Zerfall der Städtepolitik trug schließlich die konfessionelle Trennung bei (es
gab 14 protestantische, 11 katholische und 6 paritätische Reichsstädte auf der Städte-
bank), die zur schwerwiegenden Entfremdung zwischen Augsburg und Ulm führte.

Im 17. Jahrhundert ging die Initiative in der Kreispolitik fast ganz auf die Fürsten
über. Die Darstellung der Arbeit entspricht ihrem Gegenstand: Es fehlt ihr an Zentrie-

rung. Der Verfasser hat von den Einzelfalldarstellungen zu wenig abstrahiert, sodaß

der Gesamteindruck sehr disparat ist. Technisch zu bemängeln ist, daß den Quellen-
zitaten nicht die Richtlinien zur Gestaltung historischer Texte zugrunde gelegt sind,
was die Lesbarkeit weiter erschwert. Leider ist die Klebebindung des Buches so schlecht,
daß man nach gründlicher Lektüre nur noch ein „Kartenspiel” in der Hand hat. U.

Klaus Geissler: Die Juden in Deutschland und Bayern bis zur Mitte des 14. Jahr-

hunderts. München 1976. 240 S.
Der Titel dieser Münchener Dissertation ist wohl etwas zu anspruchsvoll. Die zeit-

liche Abgrenzung und die geographische Grundlage bleiben z.T. undeutlich, z.T. offen.

Dagegen zeichnet sich das Buch darin aus, daß es eine Vielzahl von Themen auf-
arbeitet. Die gute Gliederung kann aber das Fehlen eines Registers, das gerade für
eine solche Arbeit wünschenswert wäre, nicht ersetzen. Der Verfasser beschreibt alle

jüdischen Siedlungen in Deutschland vor 1096. Für den hiesigen Landeshistoriker wäre

eine Stellungnahme des Verfassers aus seinen umfangreichen Kenntnissen interessant


